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9.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sind bereits durch ver-
schiedene Abstimmungs- und Planungsschritte Vorgaben zur Minde-
rung von Eingriffen oder Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft eingeflossen (vgl. Einleitung).  
Für die nachfolgende Genehmigungsplanung sind die festgestellten 
Vermeidungs- oder Verminderungsmöglichkeiten zu beachten: 
 
 
Schutzgut  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachtei-

liger Auswirkungen 
Mensch – Im Rahmen der Genehmigung ist über die beachteten Mindestabstände hin-

aus der Immissionsschutz nachzuweisen. 
Biotoptypen – Höherwertige Biotopstrukturen (Gewässer, Grünland, Gehölzstrukturen) soll-

ten nicht überplant werden.  
– Zuwegungen sollten nach Möglichkeit auf vorhandene, versiegelte Wege ge-

legt werden. 
– Die Kompensation der Eingriffe ist über hochwertige, ökologisch sinnvolle 

Maßnahmen außerhalb des Einwirkungsbereichs der WKA sicherzustellen. 
Artenschutz – Bauzeitenregelung  

– Ökologisch unattraktive Gestaltung des Anlagenfußes (Umkreis von 100 m) 
– Greifvögel: Anlage von Saum-, Blüh-, Krautstreifen / Anpflanzung von Ge-

hölzen  
– Standortwahl: weit von Wäldern mit Horststandorten entfernt  
– Schlagopfermonitoring 
– Einhalten von Mindestabständen zu verschiedenen höherwertigen Biotop-

strukturen 
– Bei Beanspruchung von Flächen mit Habitatfunktion für planungsrelevante 

Arten sind entsprechende CEF-Maßnahmen (vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen) zu realisieren. 
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Schutzgut  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachtei-
liger Auswirkungen 

Boden – Minderung der Eingriffsfläche durch Standortwahl / Vermeidung langer Zu-
wegungen 

– Im Sinne der Eingriffsregelung sollte im Rahmen der Standortsuche schüt-
zenswerte Böden nicht überplant– oder aber durch Maßnahmen auf gleich-
ermaßen schützenswerten Böden ausgeglichen werden. 

Luft Klima-
schutz 

– Eine Überplanung von Gehölzen oder Grünländern aufgrund ihrer höheren 
klimarelevanten Funktion vermieden werden. 

Landschaft – Auf der Ebene der Genehmigungsplanung ist durch eine Landschaftsbild-
analyse der Eingriff in das Landschaftsbild zu ermitteln und zu kompensie-
ren.  

– Eine Beeinträchtigung von Denkmälern (z.B. Schloß Varlar) ist im Rahmen 
der Standortsuche mittels Landschaftsbildanalyse / Kompensationsmaß-
nahmen zu vermeiden / zu verringern. 

 
9.4 Beschreibung der voraussichtlich   

erheblichen Umweltauswirkungen 
Mit der 45. FNP-Änderung zur Ausweisung von 8 Windkonzen-
trationszonen sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswir-
kungen nachteiliger Art verbunden, da 
– die in Gesetzen bzw. Fachplanungen genannten relevanten 

Umweltschutzziele im Rahmen der Potenzialanalyse wurden 
durch Einhalten der Abstandskriterien bei der Auswahl der 
Flächen beachtet, 

und sofern  
– auf der Ebene der verbindlichen Planung die verschiedenen 

vorgenannten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
von Beeinträchtigungen  beachtet werden. 
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9.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Die Beachtung der Umweltbelange im Rahmen der vorliegenden Än-
derung erfolgte in einem abgestuften Untersuchungs- und Abstim-
mungsprozedere, in dem alle städtebaulichen wie auch umweltbe-
deutsamen planungsrelevanten Vorgaben / Restriktionen gemäß der 
aktuellen Rechtsprechung für das gesamte Gemeindegebiet in einen 
Tabuflächenplan eingeflossen sind (vgl. Einleitung). Nach Abstim-
mungen mit der Unteren Landschaftsbehörde und aus der Kenntnis 
der Gegebenheiten vor Ort (z.B. vorhandener Uhu-Lebensraum) er-
folgte die Festlegung von 8 Konzentrationszonen. 
Weitere alternative Standortmöglichkeiten, die im Hinblick auf die 
städtebaulichen Ziele gegenüber den vorliegenden Standorten städ-
tebauliche oder ökologische Vorteile aufweisen, bestehen somit nicht. 
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9.6 Zusätzliche Angaben 
9.6.1 Darüberhinaus gehende technische Verfahren  
Die erforderliche Datenerfassung für die Umweltprüfung erfolgte an-
hand von Erhebungen bzw. Bestandskartierungen des städtebauli-
chen und ökologischen Zustands der Umgebung. Darüberhinaus ge-
hende technische Verfahren wurden im Rahmen der Erfassung der 
Artenschutzgutachten (Batdetektor, Ultraschall-Detektoren, Aufzeich-
nungsgeräte) erforderlich. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 
der erforderlichen Angaben traten nicht auf. 
 
9.6.2 Monitoring 
Gem. § 4c BauGB sind die von der Änderung ausgehenden erhebli-
chen Umweltauswirkungen von der Gemeinde zu überwachen. Hierin 
werden sie gem. § 4 (3) BauGB von den für den Umweltschutz zu-
ständigen Behörden unterstützt.  
Um sicherzustellen, dass durch die Windkraftanlagen keine arten-
schutzrechtlichen Verbote ausgelöst werden, ist ein Schlagopfermo-
nitoring sowie ein Gondelmonitoring mit daraus resultierenden Ab-
schaltalgorithmen für Fledermäuse erforderlich. Bei  „wider zu erwar-
tenden“ Vogelschlagopfern ist ein entsprechendes Schlagopfermoni-
toring auch für Vögel (insbesondere Greifvögel) erforderlich. Dieses 
ist für die jeweiligen Vorhaben im Rahmen der Genehmigung zu kon-
kretisieren und mit der Unteren Landschaftsbehörde abzustimmen. 
Sonstige Maßnahmen zum Monitoring beschränken sich auf die Prü-
fungen im Rahmen der baurechtlichen Zulassungsverfahren. 
Unbenommen hiervon ist die Überprüfung seitens der für den Um-
weltschutz zuständigen Behörden gem. § 4 (3) BauGB. 
 
9.7 Zusammenfassung 
Mit der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die mittels 
einer Tabuflächenanalyse festgestellten und in einem Abstimmungs-
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prozedere festgelegten 8 Konzentrationsräume auf rund 196 ha Flä-
che Möglichkeiten für Windenergienutzung geschaffen werden. 
Die Flächen 2 „Windfeld COE 01“ und 4 (bisher COE 20), jetzt „Auf 
der Horst“, sind bereits mit genehmigten Windkraftanlagen bestan-
den, so dass hier zum aktuellen Zeitpunkt keine Erforderlichkeit einer 
erneuten Umweltprüfung besteht. Sollten jedoch Änderungen bei den 
Standorten oder Höhen der Anlagen vorgenommen werden, ist mit 
den Genehmigungsbehörden der Untersuchungsumfang auch im 
Hinblick auf Artenschutz und Immissionsschutz abzustimmen. 
Gem. §§ 2 (4) i.V.m § 1 (6) Nr. 7 und 1a BauGB ist für die neuen 
ausgewiesenen Konzentrationszonen eine Umweltprüfung erforder-
lich. Somit werden mit der vorliegenden Umweltprüfung die neuen 
Windkonzentrationszonen 1 „Holtwicker Mark“, 3 „Bergkamp“, 6 „As-
becker Mühlenbach“, 8 „Midlich West“ und 8 „Midlich Ost“ sowie 12 
„Höpinger Berg“ betrachtet. 
In diesem Zusammenhang ist nachzuweisen, dass die Umsetzung in 
der Örtlichkeit auch vor dem Hintergrund artenschutzrechtlicher Vor-
gaben umsetzbar ist.  
 
Die Beachtung der Umweltbelange im Rahmen der vorliegenden 
FNP-Änderung erfolgte in einem 3–stufigen Untersuchungs- und Ab-
stimmungsprozedere. 
Im ersten Schritt erfolgte eine „Potenzialflächenanalyse“, in der im 
Sinne eines Ausschlussverfahrens alle (städtebaulichen wie auch) 
umweltbedeutsamen planungsrelevanten Vorgaben als „harte“ und 
„weiche“ Tabukriterien für das gesamte Gemeindegebiet in einem 
Plan überlagert wurden. Hieraus ergaben sich 12 „Suchräume für 
Konzentrationszonen“. Im zweiten Schritt weitere über die planungs-
rechtlichen Vorgaben hinausgehen bekannte Restriktionen (z.B. öko-
logisches Konfliktpotenzial, Mindestgröße) mit Behörden und Flä-
cheneigentümern abgestimmt. Im Ergebnis sind 8 Flächen verblie-
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ben, die künftig als Windkonzentrationszonen im Flächennutzungs-
plan dargestellt werden. 
Wie bereits erläutert ist im dritten Bearbeitungsschritt für 6 der 8 Flä-
chen die Betrachtung der Umweltschutzgüter im vorliegenden Um-
weltbericht erfolgt. 
Die Ergebnisse sind vielschichtig und im Detail den Tabellen des 
Umweltberichtes zu entnehmen. Grundsätzlich ist jedoch festzu-
halten, dass im Rahmen der weiteren konkreten Standortplanung 
Rücksicht auf z.B. unterliegende schutzwürdige Böden, im Umfeld 
gelegene Denkmäler, teilweise vorhandene hochwertige Biotopstruk-
turen oder ein hochwertiges Landschaftsbild zu nehmen ist. Auch der 
Immissionsschutz ist – wenngleich bereits im Zuge der Potenzialana-
lyse über Mindestabstände gesichert – im Rahmen der Genehmi-
gungsplanung in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde sicher-
zustellen, so dass keine erheblichen Beeinträchtigungen auf den 
Menschen vorbereitet werden. Zudem wurden für alle Flächen bereits 
artenschutzrechtliche Gutachten vorgelegt, die je nach Artenvor-
kommen ein breites Spektrum an Maßnahmen (z.B. Bauzeitenrege-
lung, sensible Lageplanung, Vermeidung von Lockwirkung, Schutz-
abstände zu angrenzenden Habitaten, Schlagopfermonitoring, Ab-
schaltalgorythmen ggf. je nach Lage auch vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen für planungsrelevante Arten) beinhalten. Grundsätzliche 
Ausschlusskriterien für eine der sechs Flächen konnten hierbei nicht 
festgestellt werden. Jedoch sind die verschiedenen Maßnahmen im 
Rahmen der weiteren Planung zwingend zu beachten, da sie vielfach 
Voraussetzung für die Genehmigung sind (Vermeidung von Verbots-
tatbeständen gem. § 44 BNatSchG).  
 
Da zudem ein Großteil der Flächen in Landschaftsschutzgebieten lie-
gen, sind nach Abstimmungen mit dem Träger der Landschafts-
planung Ausnahmen von den Verboten gem. § 29 (4) LG NW in Aus-
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sicht gestellt, sofern Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
der Landschaftsschutzgebiete im Rahmen der Genehmigungs-
planung beachtet werden. 
Für die Fläche 12 ist in diesem Zusammenhang ein Ausgleichskon-
zept erstellt worden, das ein breites Spektrum an landschaftsaufwer-
tenden Maßnahmen beinhaltet und im Zuge der Umsetzung beachtet 
werden soll. 
 
Durch die Beanspruchung von bisher unbeplanten Flächen wird im 
Rahmen der Genehmigung ein Eingriff im Sinne der Eingriffsregelung 
gem. §§ 14 ff BNatSchG in Verbindung mit § 1a BauGB vorbereitet, 
der durch geeignete Maßnahmen auszugleichen ist. 
Unter der Voraussetzung, dass im Rahmen der Eingriffsregelung auf 
der Ebene der Genehmigungsplanung Möglichkeiten zur Minderung 
der Eingriffsintensität (Erhalt höherwertiger Strukturen wie Gehölze, 
Grünland oder Gewässer, Ersatzstrukturen für das Biotopverbund-
system) erfolgen und der mit der Planung vorbereitete Eingriff durch 
ökologisch sinnvolle Maßnahmen ausgeglichen wird, kann sicherge-
stellt werden, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen vorbereitet 
werden. 
 
Im Ergebnis der Umweltprüfung sind mit der Ausweisung der Kon-
zentrationszonen nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen 
Umweltauswirkungen nachteiliger Art verbunden, da im Rahmen der 
Tabuflächenanalyse die Berücksichtigung der gesetzlichen städte-
baulichen und ökologischen Vorgaben beachtet wurden und ver-
schiedene Möglichkeiten zur Vermeidung und Verminderung von Be-
einträchtigungen auf der Ebene der verbindlichen Planung / Geneh-
migungsplanung bestehen. 
 
Darüberhinaus gehende technische Verfahren wurden im Rahmen 
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der Erfassung der Artenschutzgutachten (Batdetektor, Ultraschall-
Detektoren, Aufzeichnungsgeräte) erforderlich. Schwierigkeiten bei 
der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben traten nicht auf. 
Als Monitoring Maßnahmen sind im Rahmen der Genehmigungs-
planung Gondelmonitoring mit daraus resultierenden Abschaltalgo-
rithmen für Fledermäuse und Schlagopfermonitoring für Fledermäuse 
und bei Bedarf auch für Vögel erforderlich. 
 
 
 
Aufgestellt im Auftrag der Gemeinde Rosendahl 
Coesfeld, im Mai 2015 
 
Dipl.-Ing. Michael Ahn, Stadtplaner 
Dr. Fabian Borchard, Dipl. Landschaftsökologe 
Dipl.-Ing. Annika Kriegs, Landschaftsarchitektin 
 
WoltersPartner 
Architekten &  Stadtplaner GmbH 
Daruper Straße 15 · 48653 Coesfeld 
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Anhang 
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